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295. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Valentin Banchev 
 
Gegen Herrn Valentin Banchev, zuletzt wohnhaft in 59229 Ahlen, Keplerstr. 2,ist ein Bescheid des 

Landrates des Kreises Steinfurt vom 12.08.2024 (Az: 124091990) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 
Steinfurt, 23.08.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
         Kreis Steinfurt 50/2024/295 
 
 

296. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Frau Zsófia Kissné 
 
Gegen Frau Zsófia Kissné Farkas, zuletzt wohnhaft in Lindenstraße 31, 48607 Ochtrup ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 27.08.2024 (Az.: 51-14-44-18769) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abge-
holt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 27.08.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
         Kreis Steinfurt 50/2024/296 
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297. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Petru Tega 
 
Gegen Herrn Petru Tega, zuletzt wohnhaft in 49832 Freren, Kirchwallstraße 1,  ist ein Bescheid 

des Landrates des Kreises Steinfurt vom 08.08.2024 (Az: 124091385) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 

Steinfurt, 29.08.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/297 
 
 

298. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Yifeng Li 
 
Gegen Herrn  Yifeng Li, zuletzt wohnhaft in 89555 Steinheim, Donauschwabenstraße 23, ist ein 

Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 23.08.2024 (Az: 124513955) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

 

Steinfurt, 03.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/298 
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299. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Driton Smakaj 
 
Gegen Herrn  Driton Smakaj, zuletzt wohnhaft in 28329 Bremen, August-Bebel-Allee 27,  ist ein 

Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 19.06.2024 (Az: 124644604) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Steinfurt, 04.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/299 
 

 
300. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Ionut Stoica 
 
Gegen Herrn  Ionut Stoica, zuletzt wohnhaft in 44649 Herne, Claudiusstraße 23, ist ein Bescheid 

des Landrates des Kreises Steinfurt vom 08.07.2024 (Az: 124645001) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Steinfurt, 10.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/300 
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301. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn István Fabián 
 
Gegen Herrn  István Fabián, zuletzt wohnhaft in 34305 Niedenstein, 

Theodor-Heuss-Straße 10,  ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 29.08.2024 

(Az: 124428276) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Steinfurt, 10.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/301 
 
 

302. Öffentliche Zustellung eines Dokumentes an Herrn Manfred Rogge 
 
Gegen Herrn Manfred Rogge, zuletzt wohnhaft in Saarbrücken ist ein Dokument des Landrates 
des Kreises Steinfurt vom 28.08.2024 (Az.: 51-14-33-18787) ergangen.  
 
Das Dokument kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer A417 - A423, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 
abgeholt werden. 
 
Das Dokument wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 
Steinfurt, 10.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/302 
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303. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Moranski Pawel 
 
Gegen Moranski, Pawel, zuletzt wohnhaft Gretelweg 15, 48431 Rheine ist ein Bescheid des 
Landrates des Kreises Steinfurt vom 28.06.2024 (Az.: 36/2-362130-B5020) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenburger 
Str. 10, Zimmer A014, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt wer-
den. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als 
zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 
Steinfurt, 11.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/303 
 
 

 
304. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Aleksandr Kayryak 
 
Gegen Herrn  Aleksandr Kayryak, zuletzt wohnhaft in 34439 Willebadessen, Lützer Str. 29, ist ein 

Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 09.09.2024 (Az: 124423661) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Steinfurt, 16.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/304 
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305. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Frau Merve Yeter 
 
Gegen Frau  Merve Yeter, zuletzt wohnhaft in 28239 Bremen, Gröpelinger Heerstr. 225,  ist ein 

Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 28.08.2024 (Az: 124422554) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Steinfurt, 17.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/305 
 
 

306. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Frau Rosana Rosso 
 
Gegen Frau  Rosana Rosso, zuletzt wohnhaft in 49477 Ibbenbüren, Große Straße 2,  ist ein Be-

scheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 07.08.2024 (Az: 124736604) ergangen. 

Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 

Tecklenburger Str. 10, Zimmer A 316, während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. 

abgeholt werden. 

Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntmachung 

dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Er gilt als zuge-

stellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergangen sind.  

Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 

deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Steinfurt, 17.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/306 
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307. Öffentliche Zustellung eines Bescheides an Herrn Stephan Lubrich 
 
Gegen, Herrn Stephan Lubrich, zuletzt wohnhaft Rotebühlstr. 191, 700197 Stuttgart – Aufent-
halt unbekannt, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 22.08.2024 (Az.: 32-
16-10-20240010) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, Tecklenbur-
ger Str. 10, Zimmer 685 während der allgemeinen Dienststunden eingesehen bzw. abgeholt 
werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche Bekanntma-
chung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich zugestellt. Der Be-
scheid gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei Wochen vergan-
gen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 19.09.2024      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
              
 
         Kreis Steinfurt 50/2024/307 
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